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Begründung 
6. Änderung des Bebauungsplanes 

Sonder- und Gewerbegebiet 
 

gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 4 BauGB 
 

 
Übersichtsplan (Quelle Geoproxy Thüringen) 

 
Gemeinde: Unstruttal Gemarkung Ammern 
Landkreis: Unstrut-Hainich 

Kreis 
Flur: 7  

Land: Thüringen Flurstücke: 123 
 
 
 
 
 

Worbis, September 2022   
 
 

..................................................... 
Herr Edgar Klingebiel 
Geschäftsführer 
Planungs- u. Ingenieurbüro KWR GmbH 
 
Anlagen: 22-07-05  
 21-09-24 Auswirkungsanalyse zur geplanten Ansiedlung eines Babyfachmarktes GMA 
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Planverfahren: 
 

Der Gemeinderat Unstruttal hat im Dezember 2020 (07.12.2020) die Aufstellung der 6. Änderung des Be-

bauungsplanes BP  beschlossen.  

Die beabsichtigte 6. Änderung betrifft das Baugebiet GE 3 (Flur 7 Flurstück 123 in der Gemarkung Am-

mern). 

 

Änderungen, Lage und Abgrenzungen 
 

 
So soll für das Baugebiet GE 3 die Zulässigkeit wie folgt geändert werden: 
 
GE nach § 8 BauNVO: 
Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrie-

ben. 

Zulässig sind: 

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

3. Tankstellen, 

4. Anlagen für sportliche Zwecke 

5. Fachmarkt für Baby- und Kleinkindbedarf bis zu 800 m2 Verkaufsfläche 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 

dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

 
Nicht zulässig sind: 

1. Einzelhandel 

2. Vergnügungsstätten 

 
Das Gebiet liegt zwischen der Er-

schließungsanlage und der B 247 

und ist eigenständig erschlossen. 

Südlich wird das GE 3 durch eine 

Tankstelle mit Grenzbebauung 

eingegrenzt und nördlich schließt 

die Parkplatzanlage des betroffe-

nen Gebäudes und des nördlich 

gelegenen OBI an. 

Im nebenstehenden Lageplan und 

Auszug der Planzeichnung ist der 

betroffene Änderungsbereich 

ROT kennzeichnet 

Alle anderen Baugebiete bleiben 

von der 6. Änderung unberührt.  
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Begründung und Ziel der 6. Änderung: 
 

Mit der aktuell gültigen 5. Änderung des Bebauungsplanes Sonder-  

das Baugebiet 3 als Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO ausgewiesen. In der Textlichen Festlegung Teil B 

 2 Nr. 1 BauNVO sind im Gewerbegebiet Ge-

werbebetriebe aller Art, demnach auch  Nach § 8 Abs. 1 und 

Abs. 2 Nr. 1 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe unter der Großflächigkeitsschwelle die Prototypen der im 

Gewerbegebiet zulässigen und vorwiegend unterzubringenden nicht erheblich belästigenden Gewerbebe-

triebe. Ein vollständiger Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben, wie es in der gegenwärtigen genehmigten 

Ausführung des Bebauungsplans für das Baugebiet 3 festgesetzt ist, bedarf einer städtebaulichen Recht-

fertigung (BVerwG, Beschluss vom 18.12.1989, A. 4 NV 26/89 und BVerwG 4 CN 7.11. vom 27.03.2013).  

 BauGB wird 

insbesondere durch vorausgehende planerische Entscheidung der Gemeinde erfüllt. Der Gesetzgeber hat 

 betreiben, die ihren städtebaulichen Ord-

nungsvorstellungen entspricht (BVerwG, Beschluss vom 14.08.1995, At, NV 21/95). Hierzu gehört auch 

die Entscheidung, ob und in welchem Umfang sie Teile ihres Gemeindegebiets zur Unterbringung von 

Einzelhandelsbetrieben zur Verfügung stellt. Wünscht sie an einem bestimmten Standort einen Einzelhan-

delsbetrieb, so ist unter dem Blickwinkel des § 1 Abs. 3 BauGB grundsätzlich nicht verwehrt, dies unter 

Berücksichtigung § 1 Abs. 5 BauNVO festzusetzen. Voraussetzung ist die städtebauliche Begründung. 

Bei Anwendung dieser Grundsätze auf den im geänderten Bebauungsplan 5. Änderung B- Plan Sonder- 

 es an einer solchen Rechtferti-

gung für den vollständigen Ausschluss jeglicher Verkaufsstätten des Einzelhandels auf der Teilfläche 3 GE. 

 Nr. 1 BauNVO, 

demnach auch Einzelhandelsbetriebe, ansässig sind, die für die Nahversorgung der Gemeinde Unstruttal 

bedeutsam sind, ist für die Gemeinde keinerlei städtebauliche Rechtfertigung dafür erkennbar, dass ledig-

 jeglicher Einzelhandelsbetrieb ausgeschlossen werden soll, dies aber für die 

angrenzenden Teilbereiche Verkaufsflächen des Einzelhandels zulässig sind. Das 

5 gewissermaßen den 

struttal, die aus mehreren kleinflächigen Ortsteilen besteht. Es liegt im konzeptionellen Interesse der Ge-

meinde, in diesem Gebiet weitere Einzelhandelsbetriebe anzusiedeln, um zum einen die Mischung von 

Sortimentsangeboten für die Nahversorgung der Gemeinde zu verbessern, und zum anderen die verkehrs-

technischen Gegebenheiten optimaler zu nutzen. 

Vor diesem Hintergrund  das Baugebiet 3 

in der Fassung der 6. Änderung zu ändern und den Einzelhandel bis zur Großflächigkeitsschwelle (Ver-

kaufsfläche von 800 qm) für dieses Gebiet zuzulassen. 

Eine Agglomeration ist als folgen Gründen nicht gegeben: 

 eine räumliche und funktionale Konzentration von Einzelhandelsbetrieben.  

Es bedarf ein sich gegenseitig ergänzendes Warensortiment und einen funktionalen räumlichen Zu-

sammenhang. Aufgrund dieses räumlich-funktionalen Zusammenhangs und durch die räumliche Nähe 
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muss eine besondere Attraktivität und Bequemlichkeit für die Kunden geschaffen werden, die der At-

traktivität und Bequemlichkeit eines Einkaufszentrums oder eines großflächigen Einzelhandelsbetrie-

bes gleicht. 

Eine räumliche Konzentration liegt hier bereits nicht vor, weil zwischen dem Lebensmitteleinzelhandel ALDI 

im SO 5a1, dem Textilfachmarkt AWG im SO 6, dem Baumarkt OBI und dem im GE 3 geplant Fachmarkt 

Baby- und Kleinkindbedarf keine räumliche Nähe vorliegt.  

 Der geplante Fachmarkt für Baby- und Kleinkindbedarf und der OBI-Markt werden durch die 

getrennt. Über diese Straße führt der gesamte Zu- und Abgangsverkehr des Sonder- und 

Gewe Das Sonder- 

schen den Einzelhandelsbetrieben auf der einen Straßenseite und der anderen Straßenseite 

nicht stattfindet.  

 Zwischen den Lebensmitteleinzelhandel (ALDI) und den Textilfachmarkt (AWG) auf der rechten 

Straßenseite liegt der großflächige Gewerbebereich des Autohauses. Auch ein fußläufiger Aus-

tausch der Kunden des Einzelhandelsmarktes (ALDI) und der Kunden des Textilfachmarktes 

(AWG) ist mehr als unwahrscheinlich und unattraktiv.  

 Selbst zwischen den geplanten Fachmarkt für Baby- und Kleinkindbedarf und dem Bau-

unwahrscheinlich und beschwerlich. Das Bestandsgebäude im GE 3, welches für den Fach-

markt für Baby- und Kleinkindbedarf genutzt werden soll, hat einen eigenen Parkplatz. 

Ebenso hat der Baumarkt (OBI) einen eigenen Parkplatz. Beide Parkplätze sind durch eine 

Gewerbestraße, die eine links- und rechtsseitige Baumbepflanzung aufweist und damit  als 

Allee ausgestattet ist, voneinander abgegrenzt. Damit fehlt es für Kunden an der Attrakti-

vität und Bequemlichkeit für einen Besuch der Einzelhandelsbetriebe in ihrer Gesamtheit. 

Eine Vergleichbarkeit dieser Einzelstandorte mit einem Einkaufszentrum is t abwegig.  

 Es gibt kein einheitliches Nutzungskonzept. Es gibt keine gemeinsamen Einkaufswagen. 

Es gibt noch nicht mal eine einheitliche Zufahrt zu gemeinsamen Stellplätzen. Der Bau-

markt (OBI), der Lebensmittelmarkt (ALDI), der Textilfachmarkt (AWG) und d er geplante 

Fachmarkt für Baby- und Kleinkindbedarf haben jeweils eigene Zufahrten und eigene groß-

flächige Parkplätze, eigene Einkaufswagen, eigene Nutzungskonzepte etc..  

 Auch die Warensortimente ergänzen sich nicht. Die Sortimente Lebensmittel, Baby -und 

Kleinkindbedarf, Baumarkt und Textil sind zu verschieden und sprechen unterschiedliche 

Kundengruppen und Kundenbedürfnisse an. Bei der Ergänzung der Sortimente sind 

gleichgerichtete Sortimente gemeint, wie zum Beispiel Lebensmittel und Getränke oder 

Baumarkt und Gartenmarkt. Hier sind die Sortimente jedoch so unterschiedlich, dass Kun-

den unterschiedlicher Art und Kunden mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen 
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angesprochen werden. Die Angebote im Fachmarkt für Baby- und Kleinkindbedarf, im Bau-

markt oder Lebensmitteleinzelhandel führen nicht dazu, dass der Kunde diese Einkäufe mit-

einander verbindet, weil das Fahrzeug entweder vom Lebensmitteleinkauf, Baumarkteinkauf oder 

vom Einkauf im Fachmarkt für Baby und Kleinkindbedarf ausreichend beladen ist. Insoweit fehlt 

es an der Gleichartigkeit der Sortimente, die eine Ergänzung darstellen.  

 

 
Lufbild Änderungsbereiches in Ammern 

 

Der Eigentümer hat in den letzten drei Jahren, alles Erdenkliche versucht, einen Nachmieter für diese Lie-

genschaft zu bekommen. Die Vorgabe KEIN EINZELHANDEL, war hier in allen Gesprächen kein Vorteil. 

Eine Einrichtung als Büro- und Verwaltungsgebäude lassen weder die Größe, noch der Zuschnitt des Ge-

bäudes zu. Gegen produzierendes Gewerbe sprechen der einseitige Grenzausbau, erhebliche Brand-

schutzauflagen und wenige Freiflächen für Logistik und Parkmöglichkeiten. Einrichtungen im Dienstleis-

tungsbereich konnten aufgrund der Größe und Logistik keine Zustimmung finden. 

Hier wurde vor 20 Jahren ein Gebäude für den Einzelhandel mit zwei Räumlichkeiten (Lager und Verkauf) 

und darauf abgestimmten Notwendigkeiten (Rampe, ein Eingang, Brandschutz und einseitiger Grenzaus-

bau) gebaut, welches nach einer ähnlichen Nutzung verlangt. Viele dieser Einrichtungen werden in Thürin-

gen, in der Nachfolge einer Mietfolge, gleichwertig genutzt (Einzelhandel) oder stehen seit Jahren leer.  

Ein Ersatzneubau kommt aus Gründen der aufwendigen Gründung, Nähe zur Tankstelle und aus wirt-

schaftlichen Beweggründen nicht in Frage. 

Der geplante Einzelhandel dient der Grundversorgung  

Die Grundversorgung umfasst im Einzelhandel Angebote die der Befriedigung von Grundbedürfnissen die-

nen. Hierzu gehört auch ein Fachmarkt für Baby- und Kleinkindbedarf. 

Dies wurde jüngst auch durch das OVG Sachsen, Beschluss 23. März 2021, Az. 3 B 67/21 mit umfangrei-

chen Ausführungen bestätigt: 

Rn 32 
2.1 Die von Babyfachmär kten regelmäßig angebotenen Waren dienen jedenfal ls der  
Grundversorgung. 

Rn 33 
Dabei handelt es sich um Waren, die der Befriedigung der Grundbedürfnisse dienen, sodass auf ihren 
Erwerb auch für die beschränkte Zeit des Geltungszeitraums der Verordnung nicht verzichtet  
werden kann (vgl. SächsOVG, Beschl. v. 22. Dezember 2020 - 3 B 438/20 -, juris Rn. 34). 
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Rn 34 
Jedenfalls mit der Geburt eines Menschen entstehen seine Grundbedürfnisse. Diese sind aufgrund der 
körperlichen Gegebenheiten von besonderer Natur und nicht mit den Bedürfnissen älterer Kinder oder 
gar Erwachsener vergleichbar. Dies bezieht sich sowohl auf eine materielle Grundausstattung mit Kin-
derwagen, Wickelmöglichkeiten, Schlafstätten, Kleidung und Windeln als auch auf die Ernährung, ins-
besondere soweit nicht oder nicht mehr (im vollen Umfang) eine Ernährung ausschließlich mit der Mut-
termilch erfolgen kann. Hiergegen mag man auch nicht einwenden, dass eine Schwangerschaft  
neun Monate dauere und vorausschauende Eltern insbesondere einmalig anzuschaffende Gegenstände 
wie Kinderwagen, Wickelmöglichkeiten und eine Erstausstattung mit Kleidung mit einem zeitlichen Vor-
lauf anschaffen, so dass der Bedarf nicht zwingend während des Geltungszeitraums der Verordnung 
entsteht. Unabhängig davon, dass die angeordnete Schließung tatsächlich bereits seit über drei Monate 
anhält und angesichts der inzwischen wieder deutlich steigenden Infektionszahlen auch mit einer Ver-
längerung der Maßnahme zu rechnen ist, so können auch Frühgeburten einen plötzlichen und vom 
zeitlichen Anfall so nicht vorhersehbaren Bedarf begründen.  

Diese Entscheidung wurde im Zusammenhang mit der Schließung von Einzelhandelsmärkten im Rah-

men von Corona-Schutzmaßnahmen getroffen. Das Sächsische OVG musste hierzu eine Entschei-

dung treffen, weil der Babyfachmarkt in der Sächsischen Coronaschutzverordnung nicht als Grundver-

sorger benannt wurde und damit hätte vorübergehend schließen müssen. Die Corona-Schutzverord-

nung der anderen Bundesländer - einschließlich Thüringen - hatten den Babyfachmarkt ausdrücklich 

als der Grundversorgung zugehörig von der Schließung ausgenommen. 

Die Stellungnahme des Landesverwaltungsamtes hat nicht den konkret geplanten Fachmarkt für Baby- 

und Kleinkindbedarf, sondern allgemein nicht näher konkretisierte Handelseinrichtungen betrachtet 

und meint diese seien für die Gemeinde Unstruttal nicht erforderlich.  

Die Gemeinde Unstruttal hat kein Einzelhandelsangebot für Baby- und Kleinkindbedarf. Da dieses 

Sortiment zur Grundversorgung der Gemeindebürger dient, ist die Erforderlichkeit dieses Angebotes 

immanent gegeben und steht außer Zweifel. 

Auch hier muss bereits in die rechtliche Bewertung einbezogen werden, dass sich die Einwohnerzahl 

zum 1. Januar 2023 auf 6186 Einwohner verdoppelt. Damit steigt auch der quantitative Umfang der 

Versorgungsbedürfnisse in der Gemeinde Unstruttal.  

Bestand - es soll lediglich ein bestehendes Gebäude einer neuen Nutzung zugeführt werden.  

 

Weiter existiert neben dem nicht mehr genutzten ALDI, seit 1995 in diesem Gebäude ein Blumenladen, 

welcher keinen neuen Standort erfahren hat. Die Existenz dieses Einzelhandels und die sinnvolle Nutzung 

des Gebäudes soll mit dieser Änderung der Festsetzung sichergestellt werden. 



                                                                                                                                                 

 6. Änderung BP Sonder- und G       7 
 

Die zentrale Funktion der Stadt Mühlhausen soll mit dieser Änderung nicht in Zweifel gestellt werden.

 

Die Gemeinde Unstruttal hat zur besseren Beurteilung und Abwägung der Situation für den geplanten Ein-

zelhandel eine Analyse in Auftrag gegeben. 

Die -  

vom 24.09.2021 der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA) MÜNCHEN; 80331 Mün-

chen, Westenriederstraße 19, liegt dieser Abwägung und zukünftig als Anlage dieser 6. Änderung des 

Bebauungsplanes Sonder-  

Die GMA hat auch das Einzelhandelskonzept für die Stadt Mühlhausen/Thüringen erarbeitet. 
In der Auswirkungsanalyse kommt die GMA München zu dem Ergebnis: 
 

- und Klein-

kindangebots, das zu keinen städtebaulichen und/oder versorgungsstrukturellen Auswir-

kungen führt. Vor allem gegenüber dem leistungsfähigen und attraktiven zentralen Versor-

 

 
Dieser Einschätzung wird gefolgt. 
Mit dem unter der Großflächigkeitsschwelle bleibenden Einzelhandelsbetrieb im GE 3 wird die zentrale 

Funktion der Stadt Mühlhausen in keiner Weise tangiert. Der Gemeinde Unstruttal und dem Ortsteil Am-

mern kommen auch mit der 6. Änderung des Bebauungsplans keine zentrale Funktion zu. Es ist kein groß-

flächiger Einzelhandel und kein SO Einzelhandel beabsichtigt. Es soll lediglich ein bestehendes Gebäude 

nachgenutzt werden. 

Zudem muss auch die weitere jüngste Entwicklung in der Gemeinde Unstruttal beachtet werden, die in der 

Auswirkungsanalyse und dem bisherigen Verfahren noch nicht beachtet werden konnte. Durch die aktuel-

len Fusionen der Gemeinde Unstruttal  bisher 6 Ortsteile (bestehend aus Ammern, Dachrieden, Eigen-

rode, Horsmar, Kaisershagen, Reiser) und ca. 3100 Einwohner - wächst die Gemeinde Unstruttal um 7 

weitere Ortsteile (Dörna, Kleinkeula, Lengefeld, Menteroda, Sollstedt, Urbach, Zaunröden) und vergrößert 

sich um ca. weitere 3000 Einwohner. Damit ist auch eine Versorgungsfunktion und Versorgungspflicht der 

Gemeinde Unstruttal für ihre Einwohner verbunden. 

Eine Verletzung Ziel Ziffer 2.6.1 LEP i.V.m. Ziffer 2.6.5 LEP ist nicht gegeben weil: 

-Großprojekte" wird im LEP 2025 in Ziffer 2.6.1 als Erfordernis der 

Raumordnung folgendes Ziel formuliert: 

, Erweiterung und wesentliche Änderung von Einzelhandelsgroßprojekten ist nur in Zentralen Orten höherer 

Stufe zulässig (Konzentrationsgebot). Ausnahmsweise zulässig sind Einzelhandelsgroßprojekte 

 in Grundzentren, wenn sie zur Sicherung der Grundversorgung dienen nd 

 in nicht zentralen Orten, wenn sie der Grundversorgung dienen, die Funktionsfähigkeit der umliegenden Zentralen 

Orte nicht beeinträchtigen und der Einzugsbereich nicht wesentlich über das Gemeindegebiet hinausgeht." 

Einzelhandelsgroßprojekte werden im LEP 2025 unter Ziffer 2.6 definiert. Danach werden unter Einzelhan-

delsgroßprojekten 

 Einkaufszentren, 
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 großflächige Einzelhandelsbetriebe 

 sonstige großflächige Handelsbetriebe für Endverbraucher im Sinne des § § 11 BauNVO, 

 einschließlich Agglomerationen, verstanden 

Mit der 6. Änderung des Bebauungsplanes wird weder ein Einkaufszentrum, ein großflächiger Ein-

zelhandelsbetrieb noch ein sonstiger großflächiger Handelsbetrieb für Endverbraucher im Sinne 

des § 11 BauNVO zugelassen, weil mit der 6. Änderung nur ein Einzelhandelsbetrieb mit einer 

Verkaufsfläche von 800 m2 und damit unterhalb der Großflächigkeitsschwelle zugelassen wird.  
 

Vorprüfung des Einzelfalles im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht 

Mit der Geplanten Nutzungsänderung und geringfügigen Umbaumaßnahmen am Gebäude werden keine 

größeren Einzelhandelsflächen in Anspruch genommen. 

Das Baugebiet 3 (GE 3) besaß eine Festsetzung für einen 750 m² großen Lebensmittelmarkt (ehemaliger 

ALDI). Dieses wurde in dieser Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht in 

Bezug auf die Schutzgüter Mensch/menschliche Gesundheit, Pflanze/Tier, Boden, Wasser, Klima/Luft, 

Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter bewertet und analysiert.  

Nach dieser Bewertung und Analyse des Bestandes und den Folgen der Umsetzungen der Änderungen 

des B-Planes konnte man keine erheblichen umweltauswirkenden Probleme feststellen.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Mini-

mierung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen durch die Baugebietsentwicklung keine 

erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbleiben werden. 

Im Ergebnis der vorangestellten Vorprüfung im Einzelfall ist daher festzustellen, dass für das geplante 

Vorhaben keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  

 
 
 

Textliche Festsetzungen 

 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 

Baugebiet 3: 

GE nach § 8 BauNVO 

Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrie-

ben. 

Zulässig sind: 

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

3. Tankstellen, 

4. Anlagen für sportliche Zwecke 

5. Fachmarkt für Baby- und Kleinkindbedarf bis zu 800 m2 Verkaufsfläche 

  

3 
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Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 

dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 

Nicht zulässig sind: 

1. Vergnügungsstätten 

Vergnügungsstätten sind im Geltungsbereich nicht zulässig, weil sie bereits an anderer Stelle der Ge-

meinde vorhanden sind. 
 

Bauweise § 22 BauNVO: 

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Es gilt hierbei die offene Bauweise, wobei Gebäude mit 

einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind und ausnahmsweise können Gebäude ohne seitlichen Grenz-

abstand zugelassen werden. 
 

1.2 Grünflächen / Pflanzungen 

- nicht überbaute Flächen 

Alle nicht überbauten Flächen sind mit Ausnahme der notwendigen Zufahrten, Zugänge und sonstiger Ver-

kehrsflächen als Grünflächen anzulegen und auf Dauer gärtnerisch zu erhalten. 

 

2. Baurechtliche Festsetzungen 

2.1 Baukörper 

(1) Außenwandhöhe 

Die mittlere Außenwandhöhe aller Seiten eines Bauwerkes darf nicht mehr als 8 m betragen. Als Bezugs-

punkt dient die Oberkante der Erschließungsstraße vor dem Gebäude. Die zulässigen Abmessungen für 

Werbeanlagen werden unter Pkt. 2.2 geregelt. 

(2) Dachflächen 

Es können Flach- und Satteldächer ausgeführt werden. Die Dachneigung der Satteldächer ist zwischen 

18° bis 45° wählbar. 

 

2.2 Anlagen der Außenwerbung 

Werbeanlagen dürfen auch außerhalb der Baufenster errichtet werden. Werbepylone kann maximal 30 m 

hoch sein. Werbeschilder und -bänder können zur Gestaltung der Fassade genutzt werden. Sonstige ein-

zelne Werbeanlagen dürfen nicht höher als 11 m und nicht breiter als 35 m sein. 

 

3. Hinweise 

Tiefbauarbeiten, Eingriffe in den Boden und Entsiegelungen der Fläche sind für das Flurstück 123 der Flur 

7 in der Gemarkung Ammern nur in Abstimmung mit der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde mög-

lich. 

 

 

 



Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht 1

Vorprüfung des Einzelfalls 
im Rahmen der Feststellung 

der UVP-Pflicht



 

 
 

 Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht 2 
 

INHALT 

 

1. VORBEMERKUNGEN ...................................................................................................... 3 

2. BESCHREIBUNG DES VORHABENS .............................................................................. 3 

3. BESCHREIBUNG DER UMWELT UND IHRER BESTANDTEILE IM 
EINWIRKUNGSBEREICH DES VORHABENS ..................................................................... 5 

3.1. SCHUTZGUT MENSCH .....................................................................................................6 

3.2. SCHUTZGUT PFLANZE/TIER ............................................................................................7 

3.3. SCHUTZGUT BODEN .......................................................................................................7 

3.4. SCHUTZGUT WASSER .....................................................................................................9 

3.5. SCHUTZGUT KLIMA/LUFT .............................................................................................. 11 

3.6. SCHUTZGUT LANDSCHAFT/ LANDSCHAFTSBILD ............................................................. 13 

3.7. SCHUTZGUT KULTUR- UND SONSTIGE SACHGÜTER ........................................................ 14 

3.8. CHECKLISTE DER SCHUTZKRITERIEN ............................................................................. 14 

4. BESCHREIBUNG DER ZU ERWARTENDEN ERHEBLICHEN NACHTEILIGEN 
AUSWIRKUNGEN ...............................................................................................................15 

4.1. SCHUTZGUT MENSCH ................................................................................................... 15 

4.2. SCHUTZGUT PFLANZE/TIER .......................................................................................... 16 

4.3. SCHUTZGUT BODEN ..................................................................................................... 16 

4.4. SCHUTZGUT WASSER ................................................................................................... 16 

4.5. SCHUTZGUT LANDSCHAFT/ LANDSCHAFTSBILD / ORTSBILD ........................................... 16 

4.6. SCHUTZGUT KULTUR- UND SONSTIGE SACHGÜTER ........................................................ 16 

5. ZUSAMMENFASSUNG ...................................................................................................17 

6. QUELLEN ........................................................................................................................18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht 3 
 

1. VORBEMERKUNGEN 

 

2. BESCHREIBUNG DES VORHABENS 



 

 
 

 Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht 4 
 

 

Abbildung 1 Lageplan des Geltungsbereiches
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Abbildung 2 Übersichtslageplan

3. BESCHREIBUNG DER UMWELT UND IHRER BESTANDTEILE IM EIN-
WIRKUNGSBEREICH DES VORHABENS
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3.1. Schutzgut Mensch 
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3.2. Schutzgut Pflanze/Tier 

3.3. Schutzgut Boden 
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3.4. Schutzgut Wasser 
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Abbildung 3 Abbildung    - Diagramm Grundwasserneubildungsrate 
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3.5. Schutzgut Klima/Luft 
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Emittenten/Schadstoffe [1.000 t/Jahr] SO2 NOx CO OGD CO2 

1995/96 2000/01 1995/96 2000/01 1995/96 2000/01 1995/96 2000/01 1995/96 2000/01 

Land- und Forstwirtschaft k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 40,35 ¹) 39,00 ¹) 1032,8 1011,27 

Gewerbe (nur Tankstellen) - - - - - - 3,21 2,21 - - 

Hausbrand und Kleinverbraucher 28,23 3,34 4,12 2,93 40,33 8,34 8,77 2,03 5443 4264,5 

Industrie und Energieerzeugung 24,67 3,71 5,11 3,27 32,91 16,05 0,74 0,17 4368 3687,7 

Verkehr 1,93 0,65 35,57 22,7 92,99 83 22,71 10,49 4928 4820,5 

Thüringen gesamt 54,83 7,7 44,8 28,91 166,32 107,42 77,96 59,17 15.771,8 13.783,97 
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3.6. Schutzgut Landschaft/ Landschaftsbild 



 

 
 

 Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht 14 
 

3.7. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

3.8. Checkliste der Schutzkriterien

Kriterien Checkliste Schutzkriterien 
(Prüfung auf Betroffenheit / kurze Darlegung des Schutz-
zweckes) 

Schutzkriterien: 
Belastbarkeit der Schutzgüter unter 
besonderer Berücksichtigung 
folgender Gebiete und von Art und 
Umfang des ihnen jeweils 
zugewiesenen Schutzes: 

liegt vor:     
nein          ja 

Schutzzweck textlich ausführen: 
 

Im Bundesanzeiger nach § 10 Abs. 6 
Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) bekannt gemachte Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung oder 
europäische Vogelschutzgebiete, 

      - außerhalb des Stadtgebietes 

Naturschutzgebiete gemäß § 12 Thür-
NatG,  

       

Nationalparke nach § 12a ThürNatG,        
Biosphärenreservate und 
Landschaftsschutzgebiete gemäß §§ 
13 und 14 ThürNatG,  

       

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 
18 ThürNatG, 

       

einstweilig sichergestellte Naturschutz-
gebiete nach § 22 ThürNatG, soweit 
nicht bereits von den in der Nummer 2.1 
genannten Gebieten erfasst, 

     
 

 

besonders geschützte Biotope nach § 
18 ThürNatG, 

     
 

 

Wasserschutzgebiete nach § 19 WHG 
in Verbindung mit § 28 Abs. 1 und § 130 
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Abs. 2 des Thüringer Wassergesetzes 
(ThürWG) , 
 
Wasservorhaltegebiete nach § 29 Abs. 
1 und § 130 Abs. 1 ThürWG, 
 
Überschwemmungsgebiete nach § 32 
WHG in Verbindung mit den §§ 80 und 
130 Abs. 3 ThürWG sowie 
 
Heilquellenschutzgebiete nach § 52 
Abs. 1 und § 131 Abs. 1 und 2 ThürWG 
, 
 

 
     

 
 

     
 
 
 

     

 
 
 
 
 

Gebiete, in denen die in den Gemein-
schaftsvorschriften festgelegten Um-
weltqualitätsnormen bereits überschrit-
ten sind, 

     
 

 

Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, 
insbesondere Wohnschwerpunkte im 
Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 des 
Raumordnungsgesetzes, 

     
 

 

in amtlichen Listen oder Karten ver-
zeichnete Denkmale, Denkmalensem-
bles, Bodendenkmale oder Gebiete, die 
von der Denkmalschutzbehörde als ar-
chäologisch bedeutende Landschaften 
eingestuft worden sind. 

     
 

 

 
 

4. BESCHREIBUNG DER ZU ERWARTENDEN ERHEBLICHEN NACHTEILI-
GEN AUSWIRKUNGEN 

4.1. Schutzgut Mensch 
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4.2. Schutzgut Pflanze/Tier 

4.3. Schutzgut Boden 

4.4. Schutzgut Wasser  

4.5. Schutzgut Landschaft/ Landschaftsbild / Ortsbild 

 

4.6. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
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5. ZUSAMMENFASSUNG 
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6. QUELLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


